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Bekanntmachung 
 
 
über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Ge-
meinde Reken für das Haushaltsjahr 2 0 2 2 
 
 
Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, 
in der zurzeit gültigen Fassung, wird bekannt gemacht, dass der nachstehende Ent-
wurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Reken für das Haushaltsjahr 2022 mit An-
lagen dem Gemeinderat am 18.11.2021 zugeleitet wurde. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige der Gemeinde Reken können in der Zeit vom 
 
 

22. November 2021 bis 06. Dezember 2021 (einschließlich) 
 
 
im Rathaus der Gemeinde Reken, Kirchstraße 14, 48734 Reken, Zimmer 2.10, wäh-
rend der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Montag 14:00 
Uhr bis 15:30 Uhr und Donnerstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) Einwendungen gegen den 
Entwurf erheben. 
 
Während der Dauer des Beratungsverfahrens wird der Entwurf der Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen im Rathaus Reken, Kirchstraße 14, Kämmerei, zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Reken, 19.11.2021 
 
 
gez. Deitert 
 
Manuel Deitert 
Bürgermeister 
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H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

DER GEMEINDE   R E K E N   FÜR DAS HAUSHALTSJAHR   2 0 2 2 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat 
der Rat der Gemeinde Reken mit Beschluss vom      folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
     dem Gesamtbetrag der Erträge auf          27.801.923 EUR 
     dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf         30.177.472 EUR 
 
im Finanzplan 
     dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     24.199.070 EUR 
     dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    30.047.907 EUR 
 
     dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      10.982.090 EUR 
     dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     10.785.000 EUR 
 
     dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf          0 EUR 
     dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf              0 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 
 

 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlun-
gen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 

3.740.000 EUR 
 

festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im 
Ergebnisplan wird auf 2.375.549 EUR festgesetzt. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 
 

1.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022  
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf     170 v. H. 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf     350 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf     390 v. H. 
 
 

§ 7 

 
entfällt 
 
 

§ 8 

 
Die festgesetzten Bewirtschaftungsregeln (siehe Anlage) sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswir-
kungen Bestandteil des Haushaltsplanes. 
 

 
 

§ 9 
 

Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag 
von 1.000 EUR werden dem Rat nicht gesondert bekannt gegeben. 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW 
als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Position des Teilergeb-
nis- /Teilfinanzplanes den Gesamtbetrag von 20.000 EUR übersteigen. 
 
Dies gilt nicht für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund ge-
setzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich be-
ziehen, die Geldanlagen betreffen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung 
durch die Erstattung Anderer gewährleistet ist.  
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Bekanntmachung 
 
 
Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Reken 

 
 

Präambel 
 
Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV.NW. S. 528 / SGV NW 2060), in der zurzeit 
geltenden Fassung, wird von der Gemeinde Reken als örtlicher Ordnungsbehörde ge-
mäß Beschluss des Rates der Gemeinde Reken vom 18.11.2021 für das Gebiet der 
Gemeinde Reken folgende Verordnung erlassen: 

 
 

§ 1 
 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr 

dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. 
 

Zu den Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, 
Gehwege, Radwege, Bürgersteige, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstrei-
fen, Böschungen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und 
Rampen vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind. 

 

(2) Anlagen im Sinne dieser Aufforderung sind ohne Rücksicht auf die Eigentums-
verhältnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung ste-
henden oder bestimmungsgemäß zugänglichen 

 
1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Waldungen, Gärten, Friedhöfe 

sowie die Ufer und Böschungen von Gewässern und die Gewässer selber. 
 
2. Ruhebänke, Tische, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Fern-

sprecheinrichtungen, Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen (z. B. Fahr-
gastwartehallen). 

 
3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Anschlagta-

feln und -säulen, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kanalisations-, Entwässe-
rungs-, Katastrophenschutz- und Baustelleneinrichtungen sowie Verkehrs-
schilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen. 
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§ 2 
 

Allgemeine Verhaltenspflicht 
 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen hat sich jeder so zu verhalten, dass andere 

nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
behindert werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen und Anlagen darf nicht 
vereitelt oder beschränkt werden. 

 
(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen Verhaltens-

pflichten und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung auf Verkehrsflächen und in Anlagen dienen. Insoweit 
ist § 1 Abs. 2 StVO einschlägig. 

 
 

§ 3 
 

Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 
 
(1) Die Anlagen und Verkehrsflächen sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur 

ihrer Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorübergehende Nut-
zungseinschränkungen auf Hinweistafeln sind zu beachten. 

 

(2) Es ist insbesondere untersagt, 
 

1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen 
aus dem Boden zu entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzu-
schneiden, abzubrechen, umzuknicken oder sonst wie zu verändern; 

 
2. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt Bänke, Tische, Einfrie-

dungen, Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder und 
andere Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen oder an-
ders als bestimmungsgemäß zu nutzen; 

 
3. in den Anlagen zu übernachten, zu betteln oder sich in auffälliger Trunken-

heit aufzuhalten; 
 

4. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, insbesondere auf Grünflächen, 
Gegenstände abzustellen oder Materialien zu lagern; 

 
5. die Anlagen zu befahren: dies gilt nicht für Unterhaltungs- und Notstands-

arbeiten sowie für das Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungs-
mitteln wie Krankenfahrstühlen, sofern Personen nicht behindert werden; 

 
6. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflächen 

und Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern 
sowie Sperrvorrichtungen zu überwinden; 

 
7. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu 

verdecken oder ihre Gebrauchsfähigkeit sonst wie zu beeinträchtigen; 
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8. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO be-
dürfen, vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen und 
Friedhöfen, im Einzugsbereich von Ein- und Ausgängen auszuüben. 

 
Die Vorschriften des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und 
die aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Satzungen bleiben hiervon un-
berührt; 

 
9. zugefrorene Gewässer zu betreten oder auf ihnen Schlittschuh zu laufen, 

es sei denn, die Eisflächen wurden hierfür freigegeben. 
 
 

§ 3 a 
 

Alkoholverbot 
 
(1) Auf nachfolgend aufgeführten Plätzen, Verkehrsflächen und Anlagen ist der Ge-

nuss alkoholischer Getränke untersagt: 
 

1. Spielplätze 
2. Schulhöfe 
3. Umraum der Elleringschule im Ortsteil Maria Veen, insbesondere auf den 

zur Poststraße und zur Dille gelegenen Verkehrsflächen vor dem Schulge-
bäude (siehe Anlage 1 - Lageplan). 
 

 
(2) Das Alkoholverbot in (1) gilt nicht während der Dauer von genehmigten Veran-

staltungen vor Ort, bei denen alkoholische Getränke ausgeschenkt werden dür-
fen. 

 
(3) Die Vorschriften sonstiger Gesetze wie Jugendschutz-, Betäubungsmittelgesetz 

oder das Strafgesetzbuch bleiben unberührt. 
 
 

§ 4 
 

Werbung, Wildes Plakatieren 
 
(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen - insbesondere an Bäumen, 

Haltestellen und Wartehäuschen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, 
Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an Ab-
fallbehältern und Sammelcontainern und an sonstigen für diese Zwecke nicht be-
stimmten Gegenständen und Einrichtungen - sowie an den im Angrenzungsbe-
reich zu den Verkehrsflächen und Anlagen gelegenen Einfriedungen, Hauswän-
den und sonstigen Einrichtungen und Gegenständen Flugblätter, Druckschriften, 
Handzettel, Geschäftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges 
Werbematerial anzubringen oder zugelassene Werbeflächen durch Überkleben, 
Übermalen oder in sonstiger Art und Weise zu überdecken. 
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(2) Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flächen, Einrichtungen und 
Anlagen zu bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in 
sonstiger Weise diese zu verunstalten. 

 
(3) Das Verbot gilt nicht für Nutzungen mit Zustimmung der Gemeinde, für von der 

Gemeinde konzessionierte Werbeträger sowie für bauaufsichtsrechtlich geneh-
migte Werbeanlagen. Solche Werbeanlagen dürfen jedoch in der äußeren Ge-
staltung nicht derart vernachlässigt werden, dass sie verunstaltet wirken. 

 
 

§ 5 
 

Tiere 
 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen dürfen Hunde nicht ohne Aufsicht gelassen 

werden. Auf Verkehrsflächen und in Anlagen der geschlossenen Ortschaften sind 
Hunde an der Leine zu führen. 

 
(2) Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, 

mit sich führt, hat die durch die Tiere verursachten Verunreinigungen unverzüg-
lich und schadlos zu beseitigen. 

 
(3) Wer einen Hund im öffentlichen Raum ausführt, hat Hundekotbeutel oder andere 

geeignete Behältnisse zum Transport von Hundekot in ausreichender Anzahl mit-
zuführen. Der/Die Hundeführer/in muss die mitgeführten Hundekotbeutel oder 
Behältnisse gegenüber Ordnungskräften auf Verlangen jederzeit vorzeigen kön-
nen. 

 
(4) Auf Kinderspielplätzen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden. 
 
(5) Werden Hunde auf Grundstücken außerhalb von Zwingern frei gehalten, ist dafür 

zu sorgen, dass sie Einfriedungen nicht überspringen oder sonst das Grundstück 
ohne Aufsicht verlassen können. 

 
(6) Wildlebende Katzen und Tauben dürfen nicht gefüttert werden. 
 
(7) Von den Regelungen in Absatz 1 bis 4 ausgenommen sind Blinde und hochgra-

dig Sehbehinderte, die Blindenhunde mit sich führen. 
 
 

§ 6 
 

Verunreinigungsverbot 
 
(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig 

ist insbesondere 
 

1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, 
Glas, Konservendosen oder sonstigen Verpackungsmaterialien sowie von 
scharfkantigen, spitzen, gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen Gegen-
ständen; 
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2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer sowie das Ableiten von 

Regenwasser auf Straßen und Anlagen, wobei die ordnungsgemäße Ein-
leitung in die gemeindliche Kanalisation unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften ausgenommen ist; 

 
3. das Reinigen von Fahrzeugen, Gefäßen und anderen Gegenständen, es 

sei denn, es erfolgt mit klarem Wasser. Zusätze von Reinigungsmitteln sind 
nicht erlaubt. Motor- und Unterbodenwäsche oder sonstige Reinigungen, 
bei denen Öl, Altöl, Benzin oder ähnliche Stoffe in das öffentliche Kanalnetz 
oder in das Grundwasser gelangen können, sind verboten; 

 
4. das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, Benzol oder sonsti-

gen flüssigen, schlammigen und/oder feuergefährlichen Stoffen auf die 
Straße oder in die Kanalisation. Gleiches gilt für das Ab- oder Einlassen von 
Säuren, säurehaltigen oder giftigen Flüssigkeiten. Falls derartige Stoffe 
durch Unfall oder aus einem anderen Grund auslaufen, hat der Verursacher 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindringen dieser 
Stoffe in das Grundwasser oder in die Kanalisation zu verhindern. Dem ge-
meindlichen Ordnungsamt - außerhalb der Dienststunden der Rufbereit-
schaftsdienst des Ordnungsamtes - ist zudem sofort Mitteilung zu machen; 

 
5. der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähnlichen Materialien auf of-

fenen Lastkraftwagen, sofern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlos-
senen Behältnissen verfüllt worden sind; 

 
(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen - auch in Aus-

übung eines Rechts oder einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, 
so muss er unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbeson-
dere haben diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbehäl-
ter aufzustellen und darüber hinaus in unmittelbarem Umraum Rückstände ein-
zusammeln. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigung 

nicht der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwend-
bar ist. 

 
 

§ 7 
 

Abfallbehälter/Sammelbehälter 
 
(1) Im Haushalt oder in Gewerbebetrieben angefallener Müll darf nicht in Abfallbe-

hälter gefüllt werden, die auf Verkehrsflächen oder in Anlagen aufgestellt sind. 
 
(2) Das Einbringen von gewerblichem Recyclingmüll in Sammelbehältern, die in An-

lagen oder auf Verkehrsflächen aufgestellt sind, ist verboten. 
 
(3) Das Abstellen von Dosen, Glas, Papier, Sperrmüll oder dergleichen neben Re-

cyclingcontainern ist verboten. 
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(4) Die gefüllten Abfallbehälter dürfen frühestens am Abend vor der Entleerung 
durch die Müllabfuhr bereitgestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eine 
Störung der öffentlichen Ordnung ausgeschlossen ist. Nach der Entleerung sind 
die Müllbehälter unverzüglich von der Straße zu entfernen. Es ist verboten, ex-
plosive, feuergefährliche oder giftige Stoffe in die Abfallbehälter einzufüllen. Die 
für die Sperrgutabfuhr bereitgestellten Gegenstände sind so zu verpacken, dass 
eine Behinderung des Verkehrs und eine Verunreinigung der Straße ausge-
schlossen ist. Nicht von der Sperrgutabfuhr mitgenommene Gegenstände müs-
sen umgehend, spätestens jedoch bis zum Einbruch der Dunkelheit, von der 
Straße entfernt werden. 

 

(5) Verunreinigungen durch nicht abgeholte Haushaltsabfälle, sperrige Abfälle, Alt-
stoffe und Gartenabfälle sind vom Bereitsteller unverzüglich und schadlos zu be-
seitigen. 

 
(6) Die Absätze 1 - 5 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigung nicht 

der öffentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht zur Anwendung 
kommt. 

 
(7) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Depotcontainer für Glas nur 

werktags in der Zeit von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr benutzt werden. 
 
 

§ 8 
 

Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen 
 
(1) Das Ab- und Aufstellen von Wohnwagen, Zelten und Verkaufswagen in Anlagen 

und auf öffentlichen Verkehrsflächen ist verboten. 
 
(2) Ausnahmen können in Einzelfällen gestattet werden, wenn dies dem öffentlichen 

Interesse, z. B. zur Deckung des Freizeitbedarfs der Bevölkerung, dient. 
 
 

§ 9 
 

Kinderspielplätze 
 
(1) Kinderspielplätze dienen grundsätzlich nur der Benutzung durch Kinder bis 14 

Jahre, soweit nicht durch Schilder eine andere Altersgrenze festgelegt ist. 
 
(2) Andere Aktivitäten, insbesondere Skateboardfahren und Fahren mit Inlineskatern 

sowie Ballspiele jeglicher Art sind auf den Kinderspielplätzen verboten, es sei 
denn, dass hierfür besondere Flächen ausgewiesen sind. 

 
(3) Der Aufenthalt auf den Kinderspielplätzen ist nur tagsüber bis zum Einbruch der 

Dunkelheit erlaubt. 
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§ 10 
 

Hausnummern 
 
(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten 

mit der dem Grundstück zugeteilten Hausnummer zu versehen; die Hausnummer 
muss von der Straße erkennbar sein und lesbar erhalten werden. 

 
(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar an-

zubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der 
zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks, und zwar 
an der dem Haupteingang zunächst liegenden Hauswand, anzubringen. Ist ein 
Vorgarten vorhanden, der das Gebäude zur Straße hin verdeckt oder die Haus-
nummer nicht erkennen lässt, so ist sie an der Einfriedung neben dem Eingangs-
tor bzw. der Eingangstür zu befestigen, ggf. separat anzubringen. 

 
 

§ 11 
 

Öffentliche Hinweisschilder 
 
(1) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, sonstige dinglich Berechtigte, Nieß-

braucher und Besitzer müssen dulden, dass Zeichen, Aufschriften und sonstige 
Einrichtungen, wie beispielsweise Straßenschilder, Hinweisschilder für Gas-, 
Elektrizitäts-, Wasserleitungen und andere öffentliche Einrichtungen, Vermes-
sungszeichen und Feuermelder an den Gebäuden und Einfriedungen oder sonst 
wie auf den Grundstücken angebracht, verändert oder ausgebessert werden, 
wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Der 
Betroffene ist vorher zu benachrichtigen. 

 
(2) Es ist untersagt, die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sonstigen 

Einrichtungen zu beseitigen, zu verändern oder zu verdecken. 
 
 

§ 12 
 

Ausnahme vom Verbot ruhestörender Betätigung 
während der Nachtzeit 

 
(1) Vom Verbot der Betätigungen, die die Nachtruhe (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zu 

stören geeignet sind, werden gem. § 9 Abs. 3 und § 10 Abs. 4 LImSchG folgende 
Ausnahmen zugelassen: 

 
1. für die Nacht vom 31.12. auf den 01.01. bis 3:00 Uhr; 
 
2. für die Nacht vom 30.04. auf den 01.05. bis 3:00 Uhr; 
 
3. für die Schützenfeste und traditionellen Heimatfeste (Volksfeste) bis 4:00 

Uhr; 
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4. für die Karnevalstage: Weiberfastnacht, Karnevalssamstag, -sonntag und      
-montag bis 3:00 Uhr. 

 
(2) Die Ausnahmen unter Nr. 3 sind auf den jeweiligen Festplatz beschränkt. 
 
 

§ 13 
 

Wahrung der Mittagsruhe 
 

(1) In Wohn- und Kleinsiedlungsgebieten ist in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
(allgemeine Ruhezeit) jede Tätigkeit untersagt, die mit besonderer Lärmentwick-
lung verbunden ist und die allgemeine Ruhezeit stören könnte. Als solche Tätig-
keiten gelten insbesondere 

 
1. der Gebrauch von Rasenmähern und Gartenmaschinen mit Verbrennungs-

motor; 
 
2. das Holzhacken, Hämmern, Sägen, Bohren, Schleifen, Fräsen, Schred-

dern. 
 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Baustellen, landwirtschaftliche und gewerb-

liche Tätigkeiten. 
 
 

§ 14 
 

Fäkalien-, Dung- und Klärschlamm 
 
(1) Die Reinigung und Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der 

Abortanlagen, der Schlammfänger für Wirtschaftsabwässer, der Dunggruben so-
wie aller anderen Gruben, die gesundheitsschädliche oder übelriechende Stoffe 
aufnehmen, ist unter Beachtung des Landes-Immissionsschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen so vorzunehmen, dass schädliche Umwelteinwirkungen vermie-
den werden, soweit dies nach den Umständen des Einzelfalles möglich und zu-
mutbar ist. 

 

 
(2) Übelriechende und Ekel erregende Fäkalien, Dungstoffe und Klärschlamm dür-

fen nur in dichten und verschlossenen Behältern befördert werden. Soweit sie 
nicht in geschlossenen Behältern befördert werden können, ist das Beförde-
rungsgut vollständig abzudecken, um Geruchsverbreitung zu verhindern. Dies 
gilt auch für Kadaver und sonstige Ekel erregende Stoffe. 
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. . . 

§ 15 
 

Erlaubnisse, Ausnahmen 
 

(1) Der/die hauptamtliche Bürgermeister/in kann auf Antrag Ausnahmen von den 
Bestimmungen dieser Verordnung zulassen, wenn die Interessen des Antrag-
stellers die durch die Verordnung geschützten öffentlichen und privaten Interes-
sen im Einzelfall nicht nur geringfügig überwiegen. 

 
 

§ 16 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung; 
 
2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen und Anlagen gem. § 3 

der Verordnung; 
 

3. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatierens gem. § 4 der Verord-
nung; 

 
4. die Bestimmungen hinsichtlich der Haltung und Fütterung von Tieren gem. 

§ 5 der Verordnung; 
 
5. die Bestimmungen gem. § 5 Abs. 3 hinsichtlich des Mitführens und Vorzei-

gens von Hundekotbeuteln oder anderen geeigneten Behältnissen zum 
Transport von Hundekot; 

 
6. das Verunreinigungsverbot gem. § 6 der Verordnung; 
 
7. das Verbot hinsichtlich des Einfüllens, Abstellens und Liegenlassens von 

Müll gem. § 7 der Verordnung; 
 
8. das Ab- und Aufstellverbot von Verkaufswagen, Wohnwagen und Zelten 

gem. § 8 der Verordnung; 
 
9. das Verbot der unbefugten Benutzung von Kinderspielplätzen gem. § 9 der 

Verordnung; 
 
10. die Hausnummerierungspflicht gem. § 10 der Verordnung; 
 
11. die Duldungspflicht gem. § 11 der Verordnung  
 
12. das Alkoholverbot auf den genannten Plätzen, Verkehrsflächen und Anla-

gen gem. § 3 a der Verordnung; 
 
verletzt. 
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(2) Ordnungswidrig gemäß § 17 LImSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. der Ausnahmeregelung des § 12 der Verordnung zuwider handelt, 
 
2. das Gebot, die Mittagsruhe einzuhalten, gem. § 13 der Verordnung verletzt, 

oder 
 
3. die Verpflichtung hinsichtlich der Fäkalien-, Dung- und Klärschlammabfuhr 

gem. § 14 der Verordnung verletzt. 
 
(3) Verstöße gegen die Vorschrift dieser Verordnung können mit einer Geldbuße 

nach den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 
24.05.1968 in der Fassung der ab 01.04.1987 geltenden Bekanntmachung vom 
19.02.1987 (BGBl I S. 602), in der zurzeit geltenden Fassung, geahndet werden, 
soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht mit Strafen oder Geldbußen be-
droht sind. 

 
 

§ 17 
 

Inkrafttreten, Aufheben und Vorschriften 
 
(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Reken vom 
06.10.2015 außer Kraft. 

 
 
 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Reken wird hiermit ver-
kündet. 
 
 
 
Reken, 19.11.2021 
 
 
gez. Deitert 
 
Manuel Deitert 
Bürgermeister 
 
 
 


